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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator  

Produktform : Stoff 

Handelsname : Diethylether 99,5 % 

EG-Nr. : 200-467-2 

CAS-Nr. : 60-29-7 

REACH-Registrierungs-Nr. : 01-2119535785-29 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung 

Spezifikation für den industriellen/professionellen 
Gebrauch 

: Industriell 
Nur für gewerbliche Verwendungen 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
Fauth GmbH +Co. KG 
Subolab 
Reetzstrasse 79 
76327 Pfinztal 
T: 07240 / 944 583 6 
info@subolab.de / www.subolab.de 
E-Mail-Adresse der für das SDB zuständigen, sachkundigen Person: sdb@subolab.de 
 

1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin 
Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203   

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1 H224   
Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 H302   
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende 
Wirkungen 

H336   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

mailto:info@subolab.de
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     
Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H224 - Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. 
H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen. 
P243 - Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. 
P261 - Einatmen von Rauch, Staub, Nebel, Gas, Dampf, Aerosol vermeiden. 
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 

EUH Sätze : EUH019 - Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Zusätzliche Sätze : Nur für gewerbliche Anwender. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Name Produktidentifikator Konz. 
(% m/m)  

Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 
[CLP] 

ETHYL ETHER CAS-Nr.: 60-29-7 
EG-Nr.: 200-467-2 
REACH-Nr.: 01-2119535785-29 

≥ 99,5 Flam. Liq. 1, H224 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT SE 3, H336 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

3.2. Gemische 

Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Keine weiteren Informationen verfügbar 



Diethylether 99,5 % 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

06.10.2025 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 4/13 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Diethylether 99,5 % (60-29-7) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 
AGW (OEL TWA) 1200 mg/m³ Langzeitwert, 1(I); DFG, EU 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Diethylether 99,5 % (60-29-7) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 
Akut - systemische Wirkung, inhalativ 616 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 44 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 308 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 
PNEC aqua (Süßwasser) 2 mg/l kurzzeitig (einmalig) 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,2 mg/l kurzzeitig (einmalig) 

PNEC (Sedimente) 
PNEC Sediment (Süßwasser) 9,14 mg/kg Trockengewicht kurzzeitig (einmalig) 

PNEC (Boden) 
PNEC Boden 0,66 mg/kg Trockengewicht kurzzeitig (einmalig) 

PNEC (STP) 
PNEC Kläranlage 4,2 mg/l kurzzeitig (einmalig) 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.2.2. Hautschutz 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Schutzhandschuhe Fluorkautschuk 2 (> 30 Minuten) 0,65  EN ISO 374 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Atemfilter AX-Filter (braun)   

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Farblos. 

Geruch : leicht süßlich. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : -116 °C 

Siedepunkt : 34,58 – 34,59 °C bei 1013 hPa (ECHA) 

Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 

Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : 50 g/m³ 

Obere Explosionsgrenze : 1100 g/m³ 

Flammpunkt : -40 °C 

Zündtemperatur : 175 °C bei 1013 hPa (ECHA) 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : 0,331 mm²/s bei 293,2 K 

Viskosität, dynamisch : 0,235 mPa·s bei 293,2 K 

Löslichkeit : Wasser: 64,9 g/l bei 20°C (ECHA) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : 1,19 

Dampfdruck : 589,6 hPa bei 20°C 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 0,71 g/cm³ bei 20°C (ECHA) 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : 2,56 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 
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9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 100 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Diethylether 99,5 % (60-29-7)  
LD50 (oral, Ratte) 1215 mg/kg 

LC50 inhalativ - Ratte 73000 mg/l/4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Diethylether 99,5 % (60-29-7)  
Viskosität, kinematisch 0,331 mm²/s bei 293,2 K 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Diethylether 99,5 % (60-29-7) 
ErC50 Algen > 100 mg/l 72 h 

NOEC chronisch Krustentier 100 mg/l 21 Tage 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Diethylether 99,5 % (60-29-7) 
ThSB 2,59 g O₂/g Stoff 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Diethylether 99,5 % (60-29-7) 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 1,19 

12.4. Mobilität im Boden 

Diethylether 99,5 % (60-29-7) 
Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

0,987 (ECHA) 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

HP-Code : HP3 - ‚entzündbar‘:  
– entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder Abfälle von 
Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und ≤ 75 °C;  
– entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der selbst in kleinen 
Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten zu entzünden;  
– entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand verursachen 
oder fördern kann;  
– entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem 
Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist;  
– mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen entzündbarer 
Gase abgibt;  
– sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer selbsterhitzungsfähiger Abfall, 
entzündbare organische Peroxide und entzündbarer selbstzersetzlicher Abfall. 
HP6 - ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute toxische 
Wirkungen verursachen kann. 
HP15 - ‚Abfall, der eine der oben genannten gefahrenrelevanten Eigenschaften entwickeln kann, die der 
ursprüngliche Abfall nicht unmittelbar aufweist.‘ 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : UN 1155 

UN-Nr. (IMDG) : UN 1155 

UN-Nr. (IATA) : UN 1155 

UN-Nr. (ADN) : UN 1155 

UN-Nr. (RID) : UN 1155 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %) 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %) 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Diethyl ether 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %) 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %) 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %), 3, I, (D/E) 

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %), 3, I (-40°C c.c.) 

Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1155 Diethyl ether, 3, I 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADN) : UN 1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %), 3, I 

Eintragung in das Beförderungspapier (RID) : UN 1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER) (Diethylether 99,5 %), 3, I 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : 3 

Gefahrzettel (ADR) : 3  

 : 
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IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 3 

Gefahrzettel (IMDG) : 3  

 : 

  
 

IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : 3 

Gefahrzettel (IATA) : 3 

 : 

 
 

ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : 3 

Gefahrzettel (ADN) : 3  

 : 

 
 

RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : 3 

Gefahrzettel (RID) : 3  

 : 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : I 

Verpackungsgruppe (IMDG) : I 

Verpackungsgruppe (IATA) : I 

Verpackungsgruppe (ADN) : I 

Verpackungsgruppe (RID) : I 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
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14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  

Begrenzte Mengen (ADR) : 0 

Freigestellte Mengen (ADR) : E3 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR) : MP7, MP17  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-
Container (ADR) 

: T11 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 
Schüttgut-Container (ADR) 

: TP2 

Tankcodierung (ADR) : L4BN 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 1 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb (ADR) : S2, S20 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl) : 33  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

EAC-Code : •3YE  

 

Seeschiffstransport 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 0 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E3 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 

Tankanweisungen (IMDG) : T11  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2  

EmS-Nr. (Brand) : F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-D 

Staukategorie (IMDG) : E 

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW2 

Flammpunkt (IMDG) : -40°C c.c. 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Farblose, flüchtige und leicht bewegliche Flüssigkeit mit angenehmem, aromatischem Geruch. 
Flammpunkt: -40 °C c.c. Explosionsgrenzen: 1,7 % bis 48 %. Siedepunkt: 34 °C. Nicht mischbar mit Wasser. 
Beim Vorhandensein von Sauerstoff oder langem Lagern oder durch Sonnenlicht bilden sich manchmal 
instabile Peroxide; diese können spontan oder bei Erhitzung explodieren. Stark narkotisierend. Kann leicht 
durch statische Elektrizität entzündet werden. 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E3 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Forbidden 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : Forbidden  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 351 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 1L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 361 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 30L 

ERG-Code (IATA) : 3AH 

 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1  
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Begrenzte Mengen (ADN) : 0 

Freigestellte Mengen (ADN) : E3 

Beförderung zugelassen (ADN) : T 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 

Lüftung (ADN) : VE01  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1  

Begrenzte Mengen (RID) : 0 

Freigestellte Mengen (RID) : E3 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung (RID) : MP7, MP17  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer 
(RID) 

: T11  

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: TP2  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BN 

Beförderungskategorie (RID) : 1 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

3(a) Diethylether 99,5 % Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien 
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 
2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A 
bis F 

3(b) Diethylether 99,5 % Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -kategorien 
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 
Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen 
narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

40. Diethylether 99,5 % Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 
1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei 
Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche 
(pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der 
Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind. 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

In REACH Anhang XIV nicht gelistet 
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REACH Kandidatenliste (SVHC) 

In der REACH-Kandidatenliste nicht gelistet 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

In der PIC-Verordnung nicht gelistet (EU 649/2012) 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

In der POP-Verordnung nicht gelistet (EU 2019/1021) 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590) 

VOC-Richtlinie (2004/42) 

VOC-Gehalt : 100 % 

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148) 

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004) 

Enthält Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen 
und psychotropen Substanzen verwendet werden) 

Name CN-
Bezeichn
ung 

CAS-Nr. CN-Code Kategorie Schwelle Anhang 

Ethyl ether Diethyl ether 60-29-7 2909 11 00 Kategorie 3  Anhang I 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Frankreich 

Berufskrankheiten 

Code Beschreibung 

RG 84 Zustände, die durch flüssige organische Lösungsmittel für berufliche Zwecke verursacht werden: gesättigte oder ungesättigte 
aliphatische oder zyklische flüssige Kohlenwasserstoffe und Gemische davon; flüssige halogenierte Kohlenwasserstoffe; nitrierte 
Derivate aliphatischer Kohlenwasserstoffe; Alkohole; Glykole, Glykolether; Ketone; Aldehyde; aliphatische und cyclische Ether, 
einschließlich Tetrahydrofuran; Ester; Dimethylformamid und Dimethylacetamin; Acetonitril und Propionitril; Pyridin; Dimethylsulfon und 
Dimethylsulfoxid 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV; Kenn-Nr. 80). 

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) : Dieses Produkt unterliegt dem ChemVerbotsV Anhang 2 Eintrag 2. Folgende Anforderung ist zu 
beachten: Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe nach § 8 Absatz 1, 3 und 4. 

Treffer-Eintrag überschreiben (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 

ABM-Kategorie : B(5) - Geringe Gefahr für Wasserorganismen 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Der Stoff ist nicht gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Der Stoff ist nicht gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Der Stoff ist nicht gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Der Stoff ist nicht gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Der Stoff ist nicht gelistet 
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Dänemark 

Brandschutzklasse : Klasse I-1 

Lagereinheit : 1 Liter 

Anmerkungen zur Einstufung : F+ <Flam. Liq. 1>; Notfall-Management-Richtlinien für die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten 
müssen befolgt werden 

Dänische nationale Vorschriften : Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 3 - Entzündliche Flüssigkeiten 

Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11) : Gruppe 2 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Flam. Liq. 1 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 


